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Kurzfassung 

 
Die Stadt beantragt das vereinfachte Verfahren, sofern die Gremien der Stadt diesem Vorschlag 
zustimmen. Insofern verfolgt die Verwaltung das gleiche Ziel in ihrer Vorlage wie der Antrag.  
 
Derzeit sind keine auf das gesamte Sanierungsgebiet bezogenen signifikanten Bodenwertsteige-
rungen zu erwarten und daher wird die Ausübung des Kaufpreiskontrolle nicht notwendig. Die 
Erforderlichkeit der Anwendung des umfassenden Verfahrens sind daher nicht gegeben. Die 
besonderen sanierungsrechtlichen Vorschriften (§ 154-156a BauGB) können daher ausgeschlos-
sen werden und das vereinfachte Sanierungsverfahren kann angewendet werden. 
 
Die aufgeworfenen Fragen werden bei Bedarf in der Sitzung mündlich beantwortet.  
 
 


